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EINLEITUNG 

Das Schrifttum Ulrich Scheuners zum Staatskirchenrecht 

Von J oseph Listl 

Durch seine weitausgreifende literarische Schaffenskraft und sein 
persönliches Engagement hat Ulrich Scheuner, der am 24. Dezember 1973 
das 70. Lebensjahr vollendet, in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg die 
Entwicklung des Staatskirchenrechts in der Bundesrepublik Deutsch-
land in vieler Hinsicht nachhaltig beeinflußt. Neben dem Staatsrecht im 
allgemeinen und dem Völkerrecht bildet der vielschichtige Bereich des 
Staatskirchenrechts, d. h. des vom Staate gesetzten Rechts, das die Be-
ziehungen des Staates zu den auf seinem Gebiet bestehenden Kirchen 
und übrigen Religionsgemeinschaften regelt, einen der drei Schwer-
punkte des, gemessen an seinem literarischen Ertrag, überaus frucht-
baren Lebenswerkes des Rechtslehrers Ulrich Scheuner. 

Das Schrifttum Ulrich Scheuners hat in vielen Zeitschriften, Sammel-
werken, Beiträgen zu Fest-, Jubiläums- und Gelegenheitsschriften und 
sonstigen mitunter sehr weit verstreuten und daher selbst für den Fach-
kundigen oft unzugänglichen Publikationen seinen Niederschlag gefun-
den. Von den insgesamt achtzig Abhandlungen, Aufsätzen und Artikeln, 
die allein die staatskirchenrechtliche Gesamtbibliographie am Ende die-
ses Bandes verzeichnet, sind im vorliegenden Werk dreißig Aufsätze in 
ihrem ursprünglichen vollen Wortlaut abgedruckt. Lediglich in den An-
merkungen wurde die Zitierweise vereinheitlicht und die dort ange-
führte reichhaltige Literatur bibliographisch vervollständigt. 

Seit dem Inkrafttreten des Grundgesetzes für die Bundesrepublik 
Deutschland gab es auf dem Gebiete des Staatskirchenrechts kaum ein 
bedeutsames Problem oder eine umstrittene Fragestellung von größerer 
Relevanz, die Ulrich Scheuner nicht aufgegriffen und in der einen oder 
anderen Weise zum Gegenstand literarischer Behandlung gemacht hätte. 

Den Anlaß zu den wissenschaftlichen Erörterungen gaben nicht selten 
gutachtliche Stellungnahmen oder praktische Ratschläge zu den einzel-
nen Fragen. Die in diesem Bande abgedruckten Beiträge und die hier 
erstmals veröffentlichte Gesamtbibliographie des staatskirchenrecht-
lichen Schrifttums des Verfassers geben auf diese Weise auch ein an-
schauliches Bild der lebendigen staatskirchenrechtlichen Entwicklung 
des vergangenen Vierteljahrhunderts deutscher Geschichte. 
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Das gesamte rechtswissenschaftliche Schaffen illrich Scheuners war 
immer in eminentem Maße praxisbezogen. Wer ihn als akademischen 
Lehrer erlebt hat oder mit seinem Schrifttum vertraut ist, weiß, daß 
der Jurist illrich Scheuner niemals bloßer Rechtstheoretiker war. Nie-
mand, der illrich Scheuner kennt, wird mit ihm die Vorstellung eines 
"stillen Gelehrten" verbinden. Kennzeichnend für seine wissenschaft-
liche Tätigkeit war vielmehr immer die intensive Wechselwirkung von 
wissenschaftlicher Forschung, die sich auch auf ausländische Rechtsord-
nungen, insbesondere den anglo-amerikanischen und den französischen 
Rechtskreis, erstreckt, und praktischer Anwendung und Bewährung der 
Lehre in der Rechtswirklichkeit. Gerade der rechtswissenschaftliche 
Streit, der nicht selten unter seiner gutachterliehen Mitwirkung oder 
gelegentlich auch seiner persönlichen lebhaften Beteiligung als "Kampf 
ums Recht" vor den höchsten deutschen Gerichten ausgetragen wurde, 
hat seiner Lehrtätigkeit und seinem literarischen Wirken bedeutsame 
Impulse verliehen. 

Die ausgeprägten historischen Kategorien seines Denkens und sein 
Sinn für historische Zusammenhänge ließen ihn das Verfassungs- und 
Staatskirchenrecht und überhaupt die gesamte Rechtsordnung niemals 
als starres System und Gefüge verstehen, sondern im Gegenteil als 
eine in steter Veränderung begriffene und sich den in dauerndem Wan-
del befindlichen sozialen, kulturellen, religiösen und politischen An-
schauungen und Verhältnissen anpassende Ordnung. Andererseits er-
klären aber die starken historischen Wurzeln seines neben der Rechts-
wissenschaft auch die Gebiete der Theologie, Philosophie und Geschichte 
umgreifenden Denkens die besondere Betonung, die er stets auf die 
Kontinuität der rechtlichen Entwicklung und die Bedeutung des In-
stitutionellen in Staat und Kirche legte. 

Die Auswahl der Beiträge des vorliegenden Bandes hatte in erster 
Linie unter der Rücksicht zu geschehen, daß die zum Abdruck gelangen-
den Abhandlungen über den aktuellen Anlaß hinaus, zu dem sie in der 
Regel verfaßt wurden, auch für die Gegenwart und die zukünftige Ent-
wicklung des Staatskirchenrechts der Bundesrepublik Deutschland von 
Bedeutung sein sollen. Ferner waren solche Beiträge bevorzugt auf-
zunehmen, deren Erstveröffentlichung in heute schwer auffindbaren 
Publikationen erfolgt ist und die durch den Abdruck in diesem Bande 
somit erstmals einer breiteren staatskirchenrechtlich interessierten Öf-
fentlichkeit zugänglich gemacht werden. Schließlich sollte bei der Aus-
wahl der Beiträge auch darauf Bedacht genommen werden, daß nach 
Möglichkeit aus ihnen die staatskirchenrechtliche Entwicklung in der 
Bundesrepublik Deutschland während der vergangeneo 25 Jahre ersicht-
lich werden soll. 

Von den Abhandlungen, die der Verfasser zur Thematik der Grund-
und Menschenrechte und hier insbesondere zum Grundrecht der Reli-
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gions- und Gewissensfreiheit im Laufe der Jahre publiziert hat, konnte 
in diesem Band nur eine begrenzte, repräsentative Auswahl Aufnahme 
finden. Erstmals abgedruckt wird hier das bisher unveröffentlichte 
Rechtsgutachten "Zum Schutz der karitativen Tätigkeit nach Art. 4 GG", 
das der Verfasser im Jahre 1967 zum Zwecke der Vorlage beim Bundes-
verfassungsgericht im sog. "Lumpensammler-Fall" erstattet hat. In die-
ser für die Entwicklung des Religions- und Staatskirchenrechts der Bun-
desrepublik Deutschland und insbesondere für die Interpretation des 
Grundrechts der Religionsfreiheit in seiner korporativen Erscheinungs-
form weittragenden Entscheidung hat das Bundesverfassungsgericht die 
Auffassung vertreten, daß das Grundrecht der Religionsfreiheit aus Art. 
4 Abs. 1 und 2 GG nicht nur den Kirchen und Religionsgemeinschaften 
zustehe, sondern auch Vereinigungen, die sich nicht die allseitige, son-
dern nur die partielle Pflege des religiösen oder weltanschaulichen Le-
bens ihrer Mitglieder zum Ziele gesetzt haben. Ferner hat das Bundes-
verfassungsgericht in diesem Beschluß vom 16. Oktober 1968 festgestellt, 
daß der Begriff der "Religionsausübung" gegenüber seinem historischen 
Inhalt extensiv auszulegen sei und daß daher zur Religionsausübung 
nicht nur kultische Handlungen, Gebete und Prozessionen gehören, son-
dern auch die religiöse Erziehung, freireligiöse und atheistische Feiern 
und auch aus religiös-karitativen Motiven veranstaltete Sammlungen 
und die Vorbereitung solcher Sammlungen durch Kanzelverkündigun-
gen. Das Bundesverfassungsgericht nahm in der Begründung seiner 
Entscheidung ausdrücklich auf das Rechtsgutachten Ulrich Scheuners 
Bezug (vgl. BVerfGE 24 S. 236 [241]). 

Aus Raumgründen konnte auch nur ein einziger Artikel über den 
Schutz der Gewissensfreiheit im Recht der Kriegsdienstverweigerer auf-
genommen werden. Hinsichtlich der anderen Veröffentlichungen des 
Verfassers zum Grundrecht der Kriegsdienstverweigerung aus Gewis-
sensgründen muß auf die Gesamtbibliographie am Ende dieses Bandes 
verwiesen werden, die die genauen Fundstellen der einzelnen Artikel 
des Verfassers zu dieser Thematik ausweist. Gerade bei der Erörterung 
der Problematik des Grundrechts der Kriegsdienstverweigerung hat Ul-
rich Scheuner schon in den ersten Jahren des Besteheus der Bundes-
republik auf Gefahren des Mißbrauchs dieser grundrechtliehen Gewähr-
leistung aufmerksam gemacht. 

Einen vorzüglichen Überblick über die einzelnen Phasen der Entwick-
lung der staatskirchenrechtlichen Problemstellungen und Auseinander-
setzungen in der Bundesrepublik Deutschland im Verlauf der vergange-
nen 25 Jahre gewähren die insgesamt elf Beiträge, die sich mit Grund-
fragen des Verhältnisses von Staat und Kirche im engeren Sinne 
befassen. Bereits die beiden einleitenden Artikel dieser Gruppe, "Auflö-
sung des Staatskirchenrechts?" (1953) und die kritische Anmerkung zu 
einer Entscheidung des Bundesgerichtshofes "Die Nachprüfung 


